
Sonnabend, 21. Februar 2026AnzeigenSpezial

RUND UMS HAUS
PLANEN, BAUEN, WOHNEN, RENOVIEREN

Neuer Energieausweis ab Mai
Was sich für Eigentümer ändert

Der neue EU-weit einheitliche
Energieausweis bringt einige

Änderungen mit sich, die ab Mai
gelten. Zu den sichtbaren Auswir-
kungen gehören etwa veränderte
Bewertungsklassen bei neuen
Ausweisen.

Die Energieeffizienz wird hier
mit einer Skala von A bis G ange-
zeigt - statt wie bisher von A+ bis
H.DaraufweistZukunftAltbauhin,
ein vom Umweltministerium Ba-
den-Württemberg gefördertes In-
formationsprogramm.

Veränderungen kommen
Schritt für Schritt

Die EU-Vorgabenmüssen alleMit-
gliedstaaten bis spätestens 29.
Mai 2026 in nationales Recht um-
setzen. Da ausgestellte Energie-
ausweise aber zehn Jahre gültig
sind, bleibt die alte Skala von A+
bisHauchnachdemStichtagnoch
einige Jahre imUmlauf.

Neu ausgestellte Ausweise
verwenden dann aber die aktuali-
sierte Skala:
• Klasse A steht ausschließlich für
Nullemissionsgebäude.
• Klasse G soll die energetisch
schlechtesten fünfzehn Prozent
des Gebäudebestands eines Lan-
des abbilden.
• Die übrigen Gebäude werden
denKlassenBbisFzugeordnet - in
etwa gleich großen Anteilen.

Die konkreten Schwellenwerte
legen die einzelnen Mitgliedstaa-

ten auf Basis der EU-Vorgaben
fest. SiekönnensichalsovonLand
zu Land unterscheiden. Gleich
bleibt hingegendieEinfärbungder
Skala.

Demnach steht Grün für einen
energetisch sehr guten Zustand.
Ist die Skala hingegen rot, handelt
es sich um ein energetisch un-
günstiges Gebäude.

In welchen Fällenmuss
man einen Energieaus-
weis vorlegen?

Doch es ändert sich ab Mai noch
mehr - beispielsweise, wer einen
Energieausweis vorlegenmuss.

Bisher war ein Energieausweis
für alle verpflichtend, die ihr Ge-
bäude
• neu vermieten
• verkaufen
• verpachten
wollen. In diesen Fällenmuss auch
weiterhin ein gültiger Energieaus-
weis bei der ersten Besichtigung
vorliegen,schreibtZukunftAltbau.
Auch bei Immobilienanzeigen in
Zeitungen oder auf kostenpflichti-
genInternetseitenmussderNach-
weis bereits in Auszügen vorher
gezeigt werden.

Ab Mai ist ein Energieausweis
aber auch erforderlich,
• wenn Mietverträge verlängert
werden
• wenn größere Renovierungen
anstehen - also wennmehr als ein
Viertel der Fläche der Gebäude-

hülle saniert wurde oder die Maß-
nahmen ein Viertel des Gebäude-
werts betreffen.

Fehlt der Energieausweis, ent-
hält er falsche Angaben oder wird
dasDokumentodereineKopieda-
von nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt, droht eine
Geldbuße von bis zu 10.000 Euro.
Das regelt das Gebäudeenergie-
gesetz.

Gutzuwissen:WerseinGebäu-
deselbstbewohnt,brauchtkeinen
Ausweis.

Was zeigen
Verbrauchsausweis und
Bedarfsausweis an?

Die Neuerungen gelten für jeden
neu erstellten Energieausweis, al-
so für Verbrauchs- und Bedarfs-
ausweis. Grundsätzlich zeigen
beide anhand der Skala an, wie
energieeffizient ein Gebäude ist
und nennen Empfehlungen für
eine Modernisierung. Sie unter-
scheiden sich aber bei der Art der
Berechnung.

Der Bedarfsausweis gibt den
berechneten Energiebedarf an-
hand des baulichen Zustandes
und der Heiztechnikwieder. Dabei
ist eineAnalyse desGebäudes vor
Ort durch eine Fachperson nötig.
Dies lässt Rückschlüsse auf den
energetischen Zustand sowie er-
wartbare Verbräuche und Kosten
zu - und zwar unabhängig vom
Verbrauchsverhalten.

Der Verbrauchsausweis hin-
gegen ist nutzungsabhängig und
zeigt, wie viel Energie die Heizung
in drei aufeinanderfolgenden Jah-
ren im Schnitt verbraucht hat.

Der Bedarfsausweis ist zwar
teurer als ein Verbrauchsausweis,
aber laut Zukunft Altbau auch et-
wasaussagekräftiger - besonders
wenn neue Bewohner ein anderes
Heizverhalten an den Tag legen.
Abhängig von Größe und Komple-
xität des Gebäudes fällt dafür
meist ein niedriger dreistelliger
Betrag an. Gebäudeenergiebera-
terinnen und -berater und andere
Fachleute können die Ausweise
ausstellen.

IndenmeistenFällen istderBe-
darfsausweisPflicht-vorallembei
Ein- und Zweifamilienhäusern.

In einigen Fällen können Eigen-
tümer aber auch frei wählen, wel-
chen Ausweis sie sich ausstellen
lassen.

Tipp: Wer sich zum Energiezu-
stand eines Gebäudes ganzheit-
lich beraten lässt, kann Moderni-
sierungsschrittesowie langfristige
Investitionen sinnvoll vorauspla-
nen.

Hier kann ein Bedarfsausweis
Daten für einen individuellen Sa-
nierungsfahrplan (iSFP) für die
energetische Gebäudesanierung
liefern. (DPA)

Neue Skala von A bis G:
AbMai 2026 ändern sich
die Bewertungsklassen
von Energieausweisen.
Foto: Franziska Gabbert/

dpa-mag

Fernablesbar? Welche Zähler Vermieter jetzt umrüsten müssen
Noch bis Ende des Jahres haben Vermieter und WEGs Zeit, bestimmte Zähleinrichtungen auf den aktuellen Stand zu bringen

Vermieter aufgepasst! Bis Ende
des Jahresmüssen in vermie-

teten Wohnungen und Häusern
Heizkostenverteiler, Wärmezähler
und Warmwasserzähler fernab-
lesbar sein. Darauf weist der
EigentümerverbandHaus&Grund
Rheinland-Westfalenhin.Diealten
Messgeräte, für die bislangeinmal
im Jahr der Ablesedienst kommen
musste, sind bald nicht mehr zu-
lässig. Von der Frist betroffen sind
Vermieter wie Wohnungseigentü-
mergemeinschaften (WEG) glei-
chermaßen. Dabei müssen neu
installierte Geräte laut Haus &
Grund nicht nur fernablesbar sein,
sondern seit dem 1. Dezember
2022 auch interoperabel und
Smart-Meter-Gateway-fähig sein
sowie Datenschutzstandards er-
füllen.

Ältere fernablesbare
Zähler dürfen vorerst
bleiben

Sofernbereits infrühererZeit fern-
ablesbare Zähler installiert wor-
den seien, die die beiden anderen
Bedingungen noch nicht erfüllen,
bestehe allerdings noch kein drin-
gender Handlungsbedarf, sagt
Erik Uwe Amaya, Verbandsdirek-
tor von Haus & Grund Rheinland
Westfalen. «Diese Geräte müssen
erst bis zum 31. Dezember 2031
ersetzt werden.»

Für Kaltwasserzähler gilt die
Pflicht zur Umrüstung bislang
nicht. Der Einschätzung des
Eigentümerverbands zufolge
kann es aber sinnvoll sein, hier
ebenfalls gleich mit nachzubes-
sern.

Austausch bringt
unterjährige
Verbrauchsinformation

Mit dem Einbau neuer Geräte
kommt auf Vermieter zudem eine
weitere Pflicht zu. Sobald in einer
Wohneinheit fernablesbareMess-
einrichtungen installiert sind,
müssen Vermieter ihren Mietern
einmal im Monat eine sogenannte
Unterjährige Verbrauchsinforma-
tion (UVI) zur Verfügung stellen.
Sie muss über den Verbrauch im
vergangenen Monat in Kilowatt-
stunden informieren und zudem
einen Vergleich zum Vormonat,
zum Vorjahresmonat und dem
Verbrauch eines normierten
Durchschnittsnutzers informie-
ren. Die UVI dürfen Vermieter
ihren Mietern per Post, per E-Mail

oder auch über eine App bereit-
stellen. «Sofern die Mieter die In-
formation in einer App einsehen
oder online herunterladen sollen,

müssen sie monatlich informiert
werden, wenn die Informationen
bereitstehen - zum Beispiel durch
eine E-Mail», sagt Amaya. (DPA)

Haben bald ausgedient: Die altenMessgeräte, für die bislang einmal im
Jahr der Ablesedienst kommenmusste,müssen bis Ende des Jahres fern-
ablesbar sein. Foto: AndreaWarnecke/dpa-mag

Eine Kollektion, viele Möglichkeiten
Innovative Badmöbel setzen neue Maßstäbe in Form, Farbe und Funktion

Rund oder eckig? Beides! Eine
neue, trendstarke Badkollekti-

on verbindet sanfte Rundungen
und klare Kanten mit einer asym-
metrischen Ästhetik und passt zu
jedem Einrichtungsstil. Das Herz-
stück der Kollektion ist ein
Schrankwaschtisch mit reduzier-
ten, organischen Formen, durch-
dachten Stauraumlösungen und
einer vielseitigen Farb- und Grö-
ßenauswahl. Von Weiß und Grün
über vier attraktive Eichenholzde-
kore bis hin zu Graphite und Vul-
kamschwarz:DieKollektionwird in
acht modernen Farbtönen ange-
boten, die sich hervorragend in in-
dividuelle Wohnkonzepte inte-
grieren lassen. Auch bei den Grö-
ßenbietetsie jedeMengeFlexibili-
tät. So ist derWaschtisch in sechs
verschiedenen Varianten von 55
bis 120 Zentimeter verfügbar und
damit perfekt für jede Badgröße
vomkleinenGäste-WCbishinzum
großen Wellnesstempel geeignet.
Die praktischen Unterschränke, in
denen Handtücher, Kosmetikarti-

kel & Co. untergebracht werden
können, sind optional mit einer
oder zwei Schubladen erhältlich.
DarüberhinauskönnendieModel-
le in den Breiten 80 und 100 Zenti-
meter zusätzlich mit einem offe-

nen Fach kombiniert werden. Be-
sonders toll: Die wassersparen-
denArmaturen fürWaschplatz,Bi-
det, Dusche undBadewanne grei-
fen die minimalistische Optik auf
und setzen mit ihrem Oberflä-

chenfinish in Chrom oder Matt
Schwarz gezielte Akzente im Ba-
dezimmer. Die Kollektion umfasst
übrigens auch passendeWCs, die
wahlweise in runder oder eckiger
Form erhältlich sind sich harmo-

nisch in die Formensprache der
Badkollektion einfügen. Sie über-
zeugen mit einer kraftvollen Wir-
belspültechnologie, sparsamem
Wasserverbrauch und ihrer hygie-
nischen Pflegeleichtigkeit. (HLC)

Herzstück einer neuen Badkollektion ist der Schrankwaschtisch. Er ver-
bindet sanfte Rundungenmit klaren Kanten undwird in vielen Farben und
Größen angeboten. Foto: Foto: HLC/Villeroy & Boch

Diese trendstarke Badkollektion passt zu jedem Einrichtungsstil.
Foto: HLC/Villeroy & Boch

‘ Maler- und Tapezierarbeiten
‘ Senioren-Renovierservice
‘ Bodenbelagsarbeiten
Kauroff Malereibetrieb GmbH
Niedersachsenstr. 32 B
30853 Langenhagen
π 0511-77 12 22 · www.kauroff.de

Die Malermeister Jan

und Marco Kauroff

freuen sich auf Ihren
Anruf !

seit 30 Jahren

 Barrierefreier Umbau Bodengleiche Duschen
 Beratung vor Ort Individuelle Gestaltung

 Hochwertige Materialien

Fliesenleger-
Fachbetrieb
Guido Bracht

Im Dorfe 1 A Tel.: 05136 /9764255
Burgdorf OT Schillerslage Tel.: 0170 /7097978

www.bracht-fliesen.dewww.bracht-fliesen.de

Fensterwechsel
Ohne Maurer. Ohne Maler.

Ohne Dreck.

Staatlichen Zuschuss sichern

Werksvertretung Niedersachsen
André Dornbusch

kontakt@perfecta-fenster.de
Tel 0531 28 89 583

perfecta-fenster.de
Fenster | Türen | Rollladen

Smarte & Energieeffiziente Lösungen für Ihr
Zuhause – vom Fachhändler vor Ort.

Energiemanagementsysteme
PV-Anlagen und Speicher,

Klimaanlagen,
Wärmepumpen und Wallboxen

VD Elektrik
Elektromeister

Jörg van Ditzhuyzen

Burgdorfer Straße 85–89
31311 Uetze

Tel. (0 51 73) 92 21 44
www.vdelektrik-uetze.de

Hausgeräte

Elektroheizungen

Materialverkauf
Klimaanlagen
Steuerungstechnik

Installationen

Reparaturen

Lichttechnik

SAT-Anlagen

Photovoltaik

✦Geländer, Gitter, Tore
✦ Zaunanlagen

✦ Stahl-, Metall- und Treppenbau
Leineweberstr. 16, 31303 Burgdorf

metallbau.kaletta@freenet.de
Tel. (05136) 8 52 84 • Fax (05136) 87 95 19
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